
     

ING.-UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO 
   LUDEWIG+SCHRADER

      - INH. DIPL.-ING./ARCHITEKT JOACHIM LUDEWIG

SACHVERSTÄNDIGER  FÜR  DIE  BEWERTUNG  VON  BEBAUTEN  UND  UNBEBAUTEN  GRUND-
STÜCKEN UND SCHÄDEN AN GEBÄUDEN SOWIE SCHIMMELPILZSCHÄDEN IN INNENRÄUMEN   
                        -  Zertifiziert  gem.  DIN EN ISO/IEC 17024 TÜV Rheinland   -
Kruppstr.16, 31135  Hildesheim –TEL: 05121/47100;  Email: service@haus-und-grundwert.de

      Münzstr. 2, 38100 Braunschweig- TEL: 0531/61839606

 G U T A C H T E N
über den Verkehrswert  i.S. des § 194 Baugesetzbuch

Auftraggeber: Amtsgericht Alfeld XXXX

Objekt: Wohnhaus mit Nebengebäude

Ort: xxxxxxxx  in    xxxxxxxx

                            Flurstück:          261/4

Der Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag

11.12.2023 ermittelt mit

291.000,00 €

Das Gutachten hat 31 Seiten sowie Anlagen und ist in 4 Ausfertigungen erstellt. Eine Ausfertigung
verbleibt beim Sachverständigen. Eine Weitergabe des Verkehrswertgutachtens an Dritte ausser-
halb des Auftragszwecks bedarf der Zustimmung des Sachverständigen. Eine Haftung aus nicht
genehmigter Verwendung ausserhalb des Zwecks des Gutachtens wird ausgeschlossen

Ausfertigung       1      2      3       4



Musterstr 6, 31000 Musterstadt 

1. Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts: Grundstück,  bebaut  mit  einem  Wohn-  und
Geschäftshaus sowie einem Pferdestall

Objektadresse: Musterstr. 6
31000 Musterstadt

Grundbuchangaben: Grundbuch von Musterstadt, Blatt 203

Katasterangaben: Gemarkung  Musterstadt,  Flur  2,  Flurstück  261/4,  zu
bewertende Fläche 3.453 m²

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Gutachtenauftrag: Gemäß  Beschluss  des  Amtsgerichts  Alfeld  vom
02.11.2023,  soll  durch  schriftliches
Sachverständigengutachten. der Verkehrswert ermittelt
werden.

Wertermittlungsstichtag: 17.11.2023

Ortsbesichtigung: wurde  am  17.11.2023  durchgeführt.  Das  Gebäude
konnte  nur  von  aussen  begutachtet  werden.  Eine
Innenbesichtigung war nicht möglich. 

Umfang der Besichtigung etc.: nur Aussenbesichtigung

Teilnehmer am Ortstermin: der Sachverständige

Eigentümer: aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angabe

herangezogene Unterlagen, 
Erkundigungen, Informationen:

Vom  Auftraggeber  wurden  für  diese
Gutachtenerstellung  im  Wesentlichen  folgende
Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt:
* unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 18.09.2023
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und
Unterlagen beschafft:
* Flurkartenauszug im Maßstab 1:500
* Berechnung der  Brutto-Grundfläche  und  der  Wohn-

und Nutzflächen
* Marktdatenableitungen  des  örtlich  zuständigen

Sprengnetter Expertengremiums für Immobilienwerte
* Auskunft aus dem Sprengnetter-Marktdatenshop
* Bodenrichtwertkarte
* Hinweis:  In  der  Bauakte  des  Bauordnungsamtes

Landkreis  Hildesheim  existieren  keine  Zeichnungen
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vom Gebäude oder sonstige verwertbaren Unterlagen

Fragen des Gerichts

- Sind Mieter oder Pächter vorhanden? – Kann nicht konkret beantwortet werden, da
ein Gespräch mit dem Eigentümer nicht möglich war.

- Wird ein Gewerbebetrieb geführt? – Ja, eine XXXXX ist im Nebengebäude ansässig.
Inhaberin ist (wg. Datenschutz keine Namensnennung)

- Sind  Maschinen  oder  Betriebseinrichtungen  vorhanden?- Ja,  aber  eine
Innenbesichtigung war nicht möglich.

- Besteht Verdacht auf Hausschwamm? – Keine Innenbesichtigung möglich

- Bestehen  baubehördliche  Beschränkungen  oder  Beanstandungen? Ja  –  1.
Pferdestall  wurde  ohne  Genehmigung  errichtet.  Es  kann  eine  Verpflichtung  zum
Rückbau geben, wenn die Kosten für die Erstellung eines B-Planes ( ca. 3.000,- bis
3.500,- € ) nicht übernommen werden.

2. Südwest-Giebel des Nebengebäudes wurde verputzt. Die Putzfassade entspricht nicht
den Kriterien des Denkmalschutzes und muss wieder entfernt werden.

3.  Der  Solarkollektor  auf  dem  Dach  entspricht  nicht  dem  Denkmalschutz.  Eine
Nachgenehmigung  kann  wg.  des  GEG  erfolgen.(  Es  kommt  lt.Bauordnungsamt-  LK
Hildesheim der 3-fache Gebührensatz zur Anwendung).

     -      Liegt ein Energiepass vor? – es war kein Gespräch mit dem Eigentümer möglich.

     -     Sind Altlasten bekannt? - Nein
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2 Grund- und Bodenbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lage

Bundesland: Niedersachsen

Kreis: Hildesheim

Ort und Einwohnerzahl: Musterstadt (ca. 3.000 Einwohner);
Ortsteil xxxxx (ca. 540 Einwohner)

überörtliche Anbindung / 
Entfernungen:

nächstgelegene größere Städte:
Alfeld (ca. 18 km entfernt)

Landeshauptstadt:
Hannover (ca. 55 km entfernt)

Bundesstraßen:
B 64 Richtg. Holzminden – Bad Gandersheim (ca. 5 km
entfernt)

Autobahnzufahrt:
A 7 – Anschlussstelle Seesen (ca. 48 km entfernt)

Bahnhof:
Alfeld (ca. 18 km entfernt)

Flughafen:
Airport Hannover in Langenhagen (ca. 66 km entfernt)

2.1.2 Kleinräumige Lage

innerörtliche Lage: Ortskern;
Die Entfernung zum Ortszentrum beträgt ca. 0,3 km.
Geschäfte  des  täglichen  Bedarfs  ca.  6  km  in
Musterstadt entfernt;
Schulen und Ärzte ca. 6 km in Musterstadt entfernt;
öffentliche  Verkehrsmittel  (Bushaltestelle)  in
unmittelbarer Nähe;
Verwaltung (Stadtverwaltung) ca. 6 km in Musterstadt
entfernt;
einfache Wohnlage

Art der Bebauung und Nutzungen in 
der Straße und im Ortsteil:

überwiegend wohnbauliche Nutzungen;
überwiegend aufgelockerte, 1-2-geschossige Bauweise

Beeinträchtigungen: Am  Tage  der  Objektbesichtigung  waren  keine
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Beeinträchtigungen erkennbar.

Topografie: eben

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form: Straßenfront:
ca. 36 m;

mittlere Tiefe:
ca. 106 m;

Grundstücksgröße:
insgesamt 3.453,00 m²;

Bemerkungen:
unregelmässige Form

2.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart: Anliegerstraße;
Straße mit mäßigem Verkehr

Straßenausbau: voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen;
Gehwege einseitig nicht vorhanden

Anschlüsse an Versorgungsleitungen 
und Abwasserbeseitigung:

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung;
Kanalanschluss;
Fernsehkabelanschluss;
Telefonanschluss

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten:

keine Grenzbebauung des Wohnhauses
Grenzbebauung durch teilweise abgebrochenen Stall

Baugrund, Grundwasser (soweit 
augenscheinlich ersichtlich):

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund;
keine Grundwasserschäden;
keine besondere Gründung (Pfahlgründung);
keine unmittelbare Gefahr von Hochwasser

Altlasten: In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsobjekt als
nicht altlastverdächtige Fläche unterstellt.

Anmerkung: In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund-
und Grundwassersituation insoweit  berücksichtigt,  wie
sie  in  die  Vergleichskaufpreise  bzw.  Bodenrichtwerte
eingeflossen  ist.  Darüber  hinausgehende  vertiefende
Untersuchungen  und  Nachforschungen  wurden  nicht
angestellt.
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2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte 
Belastungen:

Das  Grundbuch  wurde  vom  Sachverständigen
eingesehen.
Hiernach  besteht  in  Abteilung  II  folgende
wertbeeinflussende  Eintragungen:
Zwangsversteigerungsvermerk

Anmerkung: Schuldverhältnisse,  die  ggf.  in  Abteilung  III  des
Grundbuchs verzeichnet sein können, werden in diesem
Gutachten  nicht  berücksichtigt.  Es  wird  davon
ausgegangen,  dass  ggf.  valutierende  Schulden  beim
Verkauf  gelöscht  oder  durch  Reduzierung  des
Verkaufspreises ausgeglichen werden.

nicht eingetragene Rechte und 
Lasten:

Sonstige  nicht  eingetragene  Lasten,  besondere
Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht bekannt..

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Denkmalschutz: Auf  dem  zu  bewertenden  Grundstück  sind  keine
Baulasten eingetragen.
gem.  Aussage  Landkreis  Hildesheim  besteht
Denkmalschutz.

2.5.2 Bauplanungsrecht

Festsetzungen im Bebauungsplan: Für  den  Bereich  des  Bewertungsobjektes  ist  kein
rechtskräftiger  Bebauungsplan  vorhanden.  Die
Zulässigkeit  von  Vorhaben  ist  demzufolge  nach  §  34
BauGB zu beurteilen.

2.5.3 Bauordnungsrecht

Die  Wertermittlung  wurde  auftragsgemäß  auf  der  Grundlage  des  realisierten  Vorhabens
durchgeführt.  Das  Vorliegen  einer  Baugenehmigung  und  ggf.  die  Übereinstimmung  des
ausgeführten Vorhabens mit den bauantragslagen wurde nicht geprüft. In der Bauakte des
Bauordungsamtes befinden sich keine Unterlagen
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle  Legalität  der baulichen Anlagen und
Nutzungen vorausgesetzt.
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2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand 
(Grundstücksqualität):

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21)

beitragsrechtlicher Zustand: Für  den  beitragsrechtlichen  Zustand  des  Grundstücks
ist  die  Verpflichtung  zur  Entrichtung  von
grundstücksbezogenen  Beiträgen  maßgebend.  Als
Beiträge  gelten  auch  grundstücksbezogene
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben.
Ob  für  das  Bewertungsgrundstück  bezüglich  der
Beiträge  für  Erschließungseinrichtungen  nach  BauGB
und KAG noch Beiträge oder Abgaben offen sind, wird
aus  datenschutzrechtlichen  Gründen  an  den
beauftragten Sachverständigen nicht mitgeteilt.

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen

Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts
zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen.

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Das  Grundstück  ist  mit  einem  Wohngebäude  und  mit  einem  unmittelbar  angrenzenden
Wirtschaftgebäude bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung).
Das Objekt ist eigengenutzt. Ausserdem befinden sich a) ein baurechtlich nicht genehmigter
und zulässiger Pferdestall ( siehe G2 Lageplan) und b) ein Stallgebäude (siehe G3 Lageplan),
dessen Dachgeschoss vom Eigentümer ohne Genehmigung abgerissen wurde.
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung

Grundlage  für  die  Gebäudebeschreibungen  sind  die  Erhebungen  im  Rahmen  der
Ortsbesichtigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen.
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung
der  Daten  in  der  Wertermittlung  notwendig  ist.  Hierbei  werden  die  offensichtlichen  und
vorherrschenden  Ausführungen  und  Ausstattungen  beschrieben.  In  einzelnen  Bereichen
können  Abweichungen  auftreten,  die  dann  allerdings  nicht  wesentlich  werterheblich  sind.
Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen,
Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung
im Baujahr.  Die  Funktionsfähigkeit  einzelner  Bauteile  und  Anlagen  sowie  der  technischen
Ausstattungen und Installationen (Heizung,  Elektro,  Wasser  etc.)  wurde nicht  geprüft;  im
Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.
Baumängel  und  -schäden  wurden  soweit  aufgenommen,  wie  sie  zerstörungsfrei,  d.h.
offensichtlich  erkennbar  waren.  In  diesem  Gutachten  sind  die  Auswirkungen  der  ggf.
vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt
worden. Es wird ggf.  empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu
lassen.  Untersuchungen  auf  pflanzliche  und  tierische  Schädlinge  sowie  über
gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

3.2 Wohn- und Nebengebäude

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

Gebäudeart: Wohnhaus und Nebengebäude;
zweigeschossig;
nicht unterkellert;
nicht ausgebautes Dachgeschoss;
freistehend

Baujahr: ca. 1895

Modernisierung: überwiegend modernisiert

Erweiterungsmöglichkeiten: Das Dachgeschoss ist ausbaufähig.

Außenansicht: insgesamt  sind  die  Gefache  mit  Sichtmauerwerk
versehen.

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Erdgeschoss:
zu  Wohnzwecken  ausgebaut.  (keine  konkreteren  Angaben,  da  keine  Innenbesichtigung
möglich)
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Obergeschoss:
Zu Wohnzwecken ausgebaut

Dachgeschoss:
nicht ausgebaut

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart: Massivbau, Fachwerk (Eiche)

Fundamente: Streifenfundament,  vermutl.  Feldsteine  mit
Zementschlämme

Keller: nicht vorhanden

Umfassungswände: Holzfachwerk  mit  Ausmauerung,  sichtbares
Ziegelmauerwerk

Innenwände: Holzfachwerk  mit  Ausmauerung  und  beidseitigem
Innenputz

Geschossdecken: Holzbalken

Treppen: Geschosstreppe:
vermutl.  Holzkonstruktion  (Buche)  mit  Tritt-und
Setzstufen aus Holz (Buche)

Dach: Dachkonstruktion:
Holzdach ohne Aufbauten, Pfetten aus Holz, Träger aus
Holz

Dachform:
Sattel- oder Giebeldach

Dacheindeckung:
Dachziegel (Ton);
mit Dämmung im ausgebauten Wohnbereich;
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Wasserinstallationen: zentrale  Wasserversorgung  über  Anschluss  an  das
öffentliche Trinkwassernetz;
Wasserleitungen aus Kupferrohr;
Ausführung als Vorwandinstallation unter Putz;
Wärmeverteilungs-  und  Warmwasserleitungen
ausschließlich in beheizten Räumen
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Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz;
Grundleitungen (Erdleitungen) aus Steinzeug;
Abflussrohre aus Gusseisen oder Kunststoff

Elektroinstallation: keine Aussage möglich

Heizung: Zentralheizung  als  Pumpenheizung,  mit  flüssigen
Brennstoffen (Öl),
in  Kombination  mit  Brauchwasserspeicher
( angenommen wg. Soarkollektor Dachseite Süd-West)
Baujahr bezw. Modernisierung : nicht bekannt, 
Beheizung  über  Radiatoren  oder  eventl.
Fussbodenheizung ist nicht bekannt

Lüftung: vermutl.  keine  besonderen  Lüftungsanlagen
(herkömmliche Fensterlüftung)

Warmwasserversorgung: zentral  über  Heizung,  WW-Boiler  mit  Solarkollektor
gekoppelt

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand

3.2.5.1 Wohnhaus

Bodenbeläge: keine Aussage möglich

Wandbekleidungen: vermutl. glatter, herkömmlicher Innenputz

Deckenbekleidungen: vermutl. Deckenputz

Fenster: Verbundfenster aus Holz mit Isolierverglasung;
mit Sprossen;
Fensterbänke innen : keine Aussage möglich
Fensterbänke  außen  :  keine  (Fenster  bündig  mit
Aussenmauerwerk)

Türen: Eingangstür:
Holztür mit Lichtausschnitten und Oberlicht

Zimmertüren:
keine Aussage möglich

sanitäre Installation: keine Aussage möglich

besondere Einrichtungen: keine Aussage möglich

Küchenausstattung: keine Aussage möglich

Bauschäden und Baumängel: von aussen keine wesentlichen erkennbar
von innen: keine Aussage möglich
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Grundrissgestaltung: keine Aussage möglich

wirtschaftliche Wertminderungen: vermutl.mangelnde  Wärmedämmung  gem.  den
Vorgaben des GEG (Gebäudeenergiegesetz) da aussen
sichtbares Fachwerk; Gebäude mit Denkmalschutz sind
von den Vorgaben befreit.

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

Allgemeinbeurteilung: Der bauliche Zustand von aussen ist gut. Zum inneren
Zustand kann keine Aussage gemacht werden.

3.3 Nebengebäude

Betr.Gebäude G2   (siehe Lageplan)
Der Pferdestall wurde in Systembauweise mit Satteldach ohne Baugenehmigung im baurechtl. 
Aussenbereich errichtet. Um einer Abrissverfügung zu entgehen, arbeitet das Bauamt der 
Gemeinde Duingen nach Rücksprache mit dem Landkreis Hildesheim  auf Antrag des 
Eigentümers an einem Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan, um die jetzige Nutzung 
legalisieren zu lassen. Das Verfahren stockt, weil der Eigentümer die Verfahrenskosten von ca. 
3,000 - 3.500,-€ z.Zt. nicht übernimmt. Sofern der B-Plan nach Bezahlung erstellt ist, muss 
der Bauantrag mit allen erforderl. Unterlagen eingereicht werden.

Die ImmoWertV schreibt vor, dass Gebäude oder Anbauten ohne baurechtl. Genehmigung 
nicht bewertet werden. Da hier die Möglichkeit einer Legalisierung besteht, werden in dieser 
Bewertung die Kosten für den evtl. erforderlichen Rückbau nicht angerechnet.

Betr. Gebäude G3   (siehe Lageplan)
Ehemaliger Stall/Scheune, die nicht unter Denkmalschutz steht. Das Dachgeschoss wurde ohne
Genehmigung wegen drohender Einsturzgefahr seitens des Eigentümers ohne Genehmigung 
abgerissen. Das noch vorhandene Erdgeschoss wird als Unterstellplatz für Gartengeräte und 
dergl. benutzt. Insgesamt kann dem Restgebäude kein Wert mehr zugewiesen werden.

3.4 Außenanlagen

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, 
Hofbefestigung  mit Mineralgemisch und Kies,
befestigte Stellplatzfläche Mineralgemisch mit Kies,
Terrasse mit Betonfundament und Belag aus Holzdielen,
Einfriedung zur Strassenseite mit Holzzaun zwischen gemauerten Pfeilern
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3.5 Grundstücksdaten

Nachfolgend  wird  der  Verkehrswert  für  das  mit  einem Wohn-  und  Geschäftshaus  bebaute
Grundstück  in  31000  Musterstadt,  Musterstr.  6  zum  Wertermittlungsstichtag  17.11.2023
ermittelt.

Grundstücksdaten:

Grundbuch Blatt
Capellenhagen 203

Gemarkung Flur Flurstück Fläche
Capellenhagen 2 261/4 3.453 m²

3.6 Verfahrenswahl mit Begründung

Entsprechend  den  Gepflogenheiten  im  gewöhnlichen  Geschäftsverkehr  und  der  sonstigen
Umstände dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten
(vgl.  §  6  Abs.  1  Satz  2ImmoWertV  21),  ist  der  Verkehrswert  von  Grundstücken  mit  der
Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln,
insbesondere  weil  diese  üblicherweise  nicht  zur  Erzielung  von  Erträgen,  sondern  zur
(persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind.

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der
Beurteilung  des  Substanzwerts.  Der  vorläufige  Sachwert  (d.  h.  der  Substanzwert  des
Grundstücks)  wird  als  Summe  von  Bodenwert,  dem  vorläufigen  Sachwert  der  baulichen
Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen
ermittelt.

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) durchgeführt;
das  Ergebnis  wird  jedoch  nur  unterstützend,  vorrangig  als  von  der  Sachwertberechnung
unabhängige Berechnungsmethode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen.

Der  vorläufige  Ertragswert  nach  dem  allgemeinen  Ertragswertverfahren  (gem.  §  28
ImmoWertV  21)  ergibt  sich  aus  dem  Bodenwert  und  dem  kapitalisierten  jährlichen
Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum Wertermittlungsstichtag.

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom
Ertragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im
Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben
würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Liegen  jedoch  geeignete  Bodenrichtwerte  vor,  so  können  diese  zur  Bodenwertermittlung
herangezogen  werden  (vgl.  §  40  Abs.  2  ImmoWertV  21).  Der  Bodenrichtwert  ist  der
durchschnittliche  Lagewert  des  Bodens  für  eine  Mehrheit  von  Grundstücken,  die  zu  einer
Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und
Wertverhältnisse  vorliegen.  Er  ist  bezogen  auf  den  Quadratmeter  Grundstücksfläche.  Der
veröffentlichte  Bodenrichtwert  wurde  bezüglich  seiner  absoluten  Höhe  auf  Plausibilität
überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb
auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem
Richtwertgrundstück  in  den  wertbeeinflussenden  Grundstücksmerkmalen  –  wie
Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen
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oder  sonstigen  Nutzung,  Bodenbeschaffenheit,  Grundstückszuschnitt  –  sind  durch
entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt.

Sowohl  bei  der  Sachwert-  als  auch  bei  der  Ertragswertermittlung  sind  alle,  das
Bewertungsgrundstück  betreffende  besonderen  objektspezifischen  Grundstücksmerkmale
sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere:

* besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete),

* Baumängel und Bauschäden,

* grundstücksbezogene Rechte und Belastungen,

* Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und

* Abweichungen  in  der  Grundstücksgröße,  insbesondere  wenn  Teilflächen  selbstständig
verwertbar sind.

3.7 Bodenwertermittlung 

4 Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der  Bodenrichtwert beträgt  25,00  €/m² zum Stichtag  01.01.2023.  Das
Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

beitragsrechtlicher Zustand = frei
Grundstücksfläche (f) = keine Angabe

5 Beschreibung des Bewertungsgrundstücks

Wertermittlungsstichtag = 17.11.2023
Entwicklungsstufe = baureifes Land
Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche)
beitragsrechtlicher Zustand = frei
Anbauart = freistehend
Grundstücksfläche F1 und F2 = 3.453 m²

6 Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks

Nachfolgend  wird  der  Bodenrichtwert  an  die  allgemeinen  Wertverhältnisse  zum
Wertermittlungsstichtag 17.11.2023 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des
Bewertungsgrundstücks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei

beitragsfreier  Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung)

= 25,00 €/m²

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung

Stichtag 01.01.2023 17.11.2023  1,00

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 25,00 €/m²

Fläche (m²) keine Angabe 2.306  1,00

vorläufiger  objektspezifisch  angepasster  beitragsfreier = 25,00 €/m²
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Bodenrichtwert

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 25,00 €/m²

Fläche F1 (siehe Lageplan)
Fläche  F2  =1.147m²  ist  Grünland  (siehe  unter  „besondere
objektspez. Grundstücksmerkmale“) - 

 2.306 m²

beitragsfreier Bodenwert = 57.650,00  €
rd.       57.700  ,00 €

Der  beitragsfreie Bodenwert beträgt  zum Wertermittlungsstichtag 17.11.2023 insgesamt
57.700,00 €.

6.1 Sachwertermittlung 

6.1.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das  Modell  der  Verkehrswertermittlung  im  Sachwertverfahren  ist  in  den  §§  35  –  39
ImmoWertV 21 beschrieben.

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der
auf  dem  Grundstück  vorhandenen  baulichen  Anlagen  (wie  Gebäude  und  bauliche
Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV
21) und ggf.  den Auswirkungen der  zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen
objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet.

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40
Abs. 1 ImmoWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21
grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut
wäre.

Der  vorläufige  Sachwert  der  baulichen  Anlagen  (inkl.  besonderer  Bauteile,  besonderer
(Betriebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher
Herstellungskosten  unter  Berücksichtigung  der  jeweils  individuellen  Merkmale,  wie  z.B.
Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten.

Der  vorläufige  Sachwert  der  Außenanlagen  wird,  sofern  dieser  nicht  bereits  anderweitig
miterfasst  worden  ist,  entsprechend  der  Vorgehensweise  für  die  Gebäude  i.d.R.  auf  der
Grundlage von durchschnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch
sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) ermittelt.

Die  Summe aus  Bodenwert,  vorläufigem Sachwert  der  baulichen Anlagen und vorläufigem
Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert
des Grundstücks.

Der  so  rechnerisch  ermittelte  vorläufige  Sachwert  ist  anschließend  hinsichtlich  seiner
Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der
Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor
erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. aus den Verhältnissen von realisierten
Vergleichskaufpreisen  und  für  diese  Vergleichsobjekte  berechnete  vorläufige  Sachwerte  (=
Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf
dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis  erst zum marktangepassten vorläufigen

Seite 31 von 32



Musterstr 6, 31000 Musterstadt 

Sachwert  des  Grundstücks  und  stellt  damit  den  „wichtigsten  Rechenschritt“  innerhalb  der
Sachwertermittlung dar.

Das  Sachwertverfahren  ist  insbesondere  durch  die  Verwendung  des  Sachwertfaktors  ein
Preisvergleich,  bei  dem  vorrangig  der  Zeitwert  der  Substanz  (Boden  +  Gebäude  +
Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet.

Der  Sachwert  ergibt  sich  aus  dem  marktangepassten  vorläufigen  Sachwert  nach
Berücksichtigung ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl.
§ 35 Abs. 4 ImmoWertV 21).

6.1.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe

7 Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation
der Gebäudefläche (m²) des  (Norm)Gebäudes mit  Normalherstellungskosten (NHK) für
vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind
noch  die  Werte  von  besonders  zu  veranschlagenden  Bauteilen  und  besonderen
(Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen.

8 Normalherstellungskosten

Die  Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf  Auswertungen von  reinen Baukosten  für
Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden
für  die  Wertermittlung  auf  ein  einheitliches  Index-Basisjahr  zurückgerechnet.  Die
Normalherstellungskosten  besitzen  überwiegend  die  Dimension  „€/m²  Brutto-Grundfläche“
oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. den Wertermittlungsstichtag ist
der für den Wertermittlungsstichtag aktuelle und für die jeweilige Art der baulichen Anlage
zutreffende Preisindex für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes (Baupreisindex) zu
verwenden.

9 Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21)

Die  Normalherstellungskosten umfassen u.  a.  auch die  Baunebenkosten (BNK),  welche  als
„Kosten für  Planung,  Baudurchführung,  behördliche  Prüfung und Genehmigungen“  definiert
sind.

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten
bereits enthalten.

10 Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor  (Baukostenregionalfaktor)  beschreibt  im Allgemeinen das  Verhältnis  der
durchschnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die
durchschnittlichen  Herstellungskosten  an  das  örtliche  Baukostenniveau  angepasst  werden.
Gemäß  §  36  Abs.  3  ImmoWertV  21  ist  der  Regionalfaktor  ein  bei  der  Ermittlung  des
Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter.

11 Gesamtnutzungsdauer

Die  Gesamtnutzungsdauer  (GND) bezeichnet  die  Anzahl  der  Jahre,  in  denen eine  bauliche
Anlage  bei  ordnungsgemäßer  Bewirtschaftung  vom  Baujahr  an  gerechnet  üblicherweise
wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem
den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. 

12 Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei
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ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt  werden kann.
Als  Restnutzungsdauer  ist  in  erster  Näherung  die  Differenz  aus  'üblicher
Gesamtnutzungsdauer'  abzüglich  'tatsächlichem  Lebensalter  am  Wertermittlungsstichtag'
zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt),
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden
oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des
Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt
unterstellt werden.

13 Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21)

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem
linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten  Restnutzungsdauer (RND) des
Gebäudes  und  der  jeweils  modellhaft  anzusetzenden  Gesamtnutzungsdauer (GND)
vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

14 Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Von  den  Normalherstellungskosten  nicht  erfasste  werthaltige  einzelne  Bauteile,  wie
beispielsweise  besondere  Bauteile,  besondere  (Betriebs-)Einrichtungen  und  sonstige
Besonderheiten  (u.a.  Ausbauzuschlag)  können  durch  marktübliche  Zuschläge  bei  den
durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden.

15 Außenanlagen

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche
Anlagen  (insbesondere  Ver-  und  Entsorgungsanlagen  von  der  Gebäudeaußenwand  bis  zur
Grundstücksgrenze,  Einfriedungen,  Wegebefestigungen)  und  nicht  bauliche  Anlagen
(insbesondere Gartenanlagen).

16 Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht
mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger
Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare
Grundstücke  realisierten  Kaufpreise  angepasst  werden.  Das  erfolgt  mittels  des  sog.
objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors.

Der  Sachwertfaktor  ist  das  durchschnittliche  Verhältnis  aus  Kaufpreisen  und  den  ihnen
entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“
(=  Substanzwerte).  Er  wird  vorrangig  gegliedert  nach  der  Objektart  (er  ist  z.B.  für
Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z.B. in
wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen
Regionen) und der Objektgröße. 

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten
Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren.

17 Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen  sich  die  allgemeinen  Wertverhältnisse  bei  Verwendung  der  Sachwertfaktoren  auch
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend
berücksichtigen,  ist  zur  Ermittlung  des  marktangepassten  vorläufigen  Sachwerts  eine
zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

18 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter  den  besonderen  objektspezifischen  Grundstücksmerkmalen  versteht  man  alle  vom
üblichen  Zustand  vergleichbarer  Objekte  abweichenden  individuellen  Eigenschaften  des
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Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche
Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen),
grundstücksbezogene  Rechte  und  Belastungen  oder  Abweichungen  von  den  marktüblich
erzielbaren Erträgen).

19 Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische
Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden  sind  auf  unterlassene  Unterhaltungsaufwendungen,  auf  nachträgliche  äußere
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für  behebbare Schäden und Mängel  werden die  diesbezüglichen Wertminderungen auf  der
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung
kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen
Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i.  d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

* nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,

* grundsätzlich  keine  Bauschadensbegutachtung  erfolgt  (dazu  ist  die  Beauftragung  eines
Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung
allein  aufgrund  der  Mitteilung  von  Auftraggeber,  Mieter  etc.  und  darauf  basierenden
Inaugenscheinnahme  beim  Ortstermin  ohne  jegliche  differenzierte  Bestandsaufnahme,
technischen,  chemischen  o.  ä.  Funktionsprüfungen,  Vorplanung  und  Kostenschätzung
angesetzt sind.
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19.1.1 Sachwertberechnung Wohnhaus G1

Gebäudebezeichnung Wohnhaus

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) = 727,00 €/m² BGF

Berechnungsbasis

* Brutto-Grundfläche (BGF) x 362,25 m²

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile + 0,00 €

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen
im Basisjahr 2010 

= 263.355,75 €

Baupreisindex (BPI) 17.11.2023 (2010 = 100) x 178,3/100

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen
am Stichtag 

= 469.563,30 €

Regionalfaktor x 0,850

Regionalisierte  Herstellungskosten der baulichen Anlagen am
Stichtag

= 399.128,82 €

Alterswertminderung

* Modell linear

* Gesamtnutzungsdauer (GND)

* Restnutzungsdauer (RND)

80 Jahre
49 Jahre

* prozentual 38,75 %

* Faktor x 0,6125

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 244.466,40 €

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 244.466,40 €

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen  7.333,99 €

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 251.800,39 €

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  57.700,00 €

vorläufiger Sachwert = 309.500,39 €

Sachwertfaktor  0,72

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + -22.284,03 €

marktangepasster vorläufiger Sachwert = 200.556,25 €

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale + 2.753,00 €

Sachwert = 203.309,25 €

rd. 203.000,00 €

19.1.2 Erläuterung zur Sachwertberechnung

20 Berechnungsbasis

Die  Berechnung  der  Gebäudeflächen  (Brutto-Grundflächen  (BGF)  oder  Wohnflächen  (WF))
wurde  von  mir  durchgeführt.  Die  Berechnungen  weichen  modellbedingt  teilweise  von  der
diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 – Ausgabe 2005 bzw. WoFlV) ab; sie sind deshalb nur als
Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere
in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. Sprengnetter Immobilienbewertung[2], Teil 1, Kapitel
16 und 17);

bei der BGF z. B.
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* (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und

* Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen;

bei der WF z. B.

* Nichtanrechnung der Terrassenflächen.

21 Herstellungskosten

Die  Normalherstellungskosten  (NHK)  werden  nach  den  Ausführungen  in  der
Wertermittlungsliteratur  und  den  Erfahrungen  des  Sachverständigen  auf  der  Basis  der
Preisverhältnisse  im  Basisjahr  angesetzt.  Der  Ansatz  der  NHK  ist  aus  vgl.  Sprengnetter
Immobilienbewertung[1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Bestimmung  der  standardbezogenen  NHK 2010  für  das  Gebäude:
Wohn- und Geschäftshaus
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser
Anbauweise: freistehend
Gebäudetyp: EG, OG, nicht unterkellert, nicht ausgebautes DG

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes

Standardstufe tabellierte 
NHK 2010

relativer 
Gebäudestanda

rdanteil

relativer 
NHK 2010-Anteil

[€/m² BGF] [%] [€/m² BGF]

1 620,00 0,0 0,00

2 690,00 0,0 0,00

3 790,00 100,0 790,00

4 955,00 0,0 0,00

5 1.190,00 0,0 0,00

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 790,00
gewogener Standard = 3,0

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt  durch Interpolation des gewogenen NHK-
Werts zwischen die tabellierten NHK.

Berücksichtigung  der  erforderlichen  Korrektur-  und
Anpassungsfaktoren
gewogene, standardbezogene NHK 2010 790,00 €/m² BGF
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter

 Fachwerkhäuser (Eiche)  0,920

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 726,80 €/m² BGF
rd. 727,00 €/m² BGF

22 Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Für  die  von  den  Normalherstellungskosten  nicht  erfassten  werthaltigen  einzelnen  Bauteile
werden pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies
dem gewöhnlichen  Geschäftsverkehr  entspricht.  Grundlage  der  Zuschlagsschätzungen  sind
insbesondere die  in  vgl.  Sprengnetter  Immobilienbewertung[1],  Kapitel  3.01.2,  3.01.3 und
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3.01.4  angegebenen  Erfahrungswerte  für  durchschnittliche  Herstellungskosten  bzw.
Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen
einzelnen  Bauteilen  erfolgt  die  Zeitwertschätzung  unter  Berücksichtigung  diesbezüglicher
Abschläge.

23 Baupreisindex

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag
erfolgt mittels dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem
Baupreisindex  im  Basisjahr  (=  100).  Der  vom  Statistischen  Bundesamt  veröffentlichte
Baupreisindex  ist  auch  in  vgl.  Sprengnetter  Immobilienbewertung[1],  Kapitel  4.04.1
abgedruckt.  Als  Baupreisindex  zum  Wertermittlungsstichtag  wird  der  am
Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte Indexstand zugrunde gelegt.

24 Baukostenregionalfaktor

Der  Regionalfaktor  (Baukostenregionalfaktor)  ist  eine  Modellgröße  im  Sachwertverfahren.
Aufgrund  der  Modellkonformität  (vgl.  §  10  Abs.  1  ImmoWertV  21)  wird  bei  der
Sachwertberechnung  der  Regionalfaktor  angesetzt,  der  auch  bei  der  Ermittlung  des
Sachwertfaktors zugrunde lag.

25 Baunebenkosten

Die  Baunebenkosten  (BNK)  enthalten  insbesondere  Kosten  für  Planung,  Baudurchführung,
behördliche Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits
enthalten.

26 Außenanlagen

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und
einzeln  pauschal  in  ihrem  vorläufigen  Sachwert  geschätzt.  Grundlage  sind  die  in  vgl.
Sprengnetter  Immobilienbewertung[1],  Kapitel  3.01.5  angegebenen  Erfahrungswerte  für
durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverständig
geschätzt  werden.  Bei  älteren  und/oder  schadhaften  Außenanlagen  erfolgt  die
Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge.

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl.
BNK)

prozentuale Schätzung:  3,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte  insg.
(244.466,40 €)

7.333,99 €

Summe 7.333,99 €

27 Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen Anlage
und den in Anlage 1 ImmoWertV 21 dargestellten Gesamtnutzungsdauern entnommen und
wurde ggf. unter Berücksichtigung der besonderen Objektmerkmale angepasst.

28 Restnutzungsdauer

Als  Restnutzungsdauer  ist  in  erster  Näherung  die  Differenz  aus  'üblicher
Gesamtnutzungsdauer'  abzüglich  'tatsächlichem  Lebensalter  am  Wertermittlungsstichtag'
zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt),
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden
oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des
Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt
unterstellt werden. 
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Zur  Bestimmung  der  Restnutzungsdauer,  insbesondere  unter  Berücksichtigung  von
durchgeführten  oder  zeitnah  durchzuführenden  wesentlichen  Modernisierungsmaßnahmen,
wird das in vgl.  Sprengnetter  Immobilienbewertung[1],  Kapitel  3.02.4 beschriebene Modell
angewendet.

Differenzierte  Ermittlung  der  Restnutzungsdauer  (und  des  fiktiven  Baujahrs)
für das Gebäude: Wohn- und Geschäftshaus 

Das 1895 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 

Zur  Ermittlung  der  modifizierten  Restnutzungsdauer  werden  die  wesentlichen
Modernisierungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sachwertrichtlinie“)
eingeordnet.

Hieraus ergeben sich 15 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten).  Diese wurden wie folgt
ermittelt:

Modernisierungsmaßnahmen
(vorrangig in den letzten 15 Jahren)

Maximale
Punkte

Tatsächliche Punkte

Begründung
Durchgeführte
Maßnahmen

Unterstellte
Maßnahmen

Dacherneuerung  inklusive  Verbesserung  der
Wärmedämmung

4 4,0 0,0

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 2,0 0,0

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom,
Gas, Wasser, Abwasser)

2 2,0 0,0

Modernisierung der Heizungsanlage 2 2,0 0,0

Modernisierung von Bädern 2 2,0 0,0

Modernisierung  des  Innenausbaus,  z.B.
Decken, Fußböden, Treppen

2 2,0 0,0

Wesentliche  Verbesserung  der
Grundrissgestaltung

2 1,0 0,0

Summe 15,0 0,0

Ausgehend von den 15 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad
„überwiegend modernisiert“ zuzuordnen.

In Abhängigkeit von:

 der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und
 dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2023 – 1895 = 128 Jahre) ergibt sich eine

(vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 128 Jahre =) 0 Jahren
 und aufgrund des Modernisierungsgrads „überwiegend modernisiert“ ergibt sich für das 

Gebäude gemäß der Punktrastermethode „Sachwertrichtlinie“ eine (modifizierte) 
Restnutzungsdauer von 49 Jahren.

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer
(49 Jahre) ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von (80 Jahre – 49 Jahre =) 31 Jahren. Aus
dem fiktiven Gebäudealter ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2023
– 31 Jahren =) 1992.
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Entsprechend der vorstehenden differenzierten Ermittlung wird für das Gebäude „Wohn- und
Geschäftshaus“ in der Wertermittlung

 eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 49 Jahren und
 ein fiktives Baujahr 1992

zugrunde gelegt.

29 Alterswertminderung

 Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer
und  der  Restnutzungsdauer  der  baulichen  Anlagen  ermittelt.  Dabei  ist  das  den
Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alterswertminderungsmodell anzuwenden.

30 Sachwertfaktor

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage 

* der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung

* der  verfügbaren  Angaben  des  Oberen  Gutachterausschusses  bzw.  der  Zentralen
Geschäftsstelle,

* des in  vgl.  Sprengnetter  Immobilienbewertung[1],  Kapitel  3.03 veröffentlichten Gesamt-
und  Referenzsystems  der  bundesdurchschnittlichen  Sachwertfaktoren,  in  dem  die
Sachwertfaktoren  insbesondere  gegliedert  nach  Objektart,  Wirtschaftskraft  der  Region,
Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie 

* eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der
v. g. bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder

* des  lage-  und  objektabhängigen  Sprengnetter-Sachwertfaktors  aus  dem  Sprengnetter-
Marktdatenportal

bestimmt.

Ermittlung des Sachwertfaktors
Aus Sprengnetter Datenpool

31 Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch
eine  Anpassung  mittels  Indexreihen  oder  in  anderer  geeigneter  Weise  nicht  ausreichend
berücksichtigen.  Aus  diesem  Grund  ist  zur  Ermittlung  des  marktangepassten  vorläufigen
Sachwerts  eine  zusätzliche  Marktanpassung  durch  marktübliche  Zu-  oder  Abschläge
erforderlich.

marktübliche Zu- oder Abschläge wg nicht ermöglichter Innenbesichtigung Zu- oder Abschlag

prozentuale Schätzung: -10,00 % von (222.840,28 €) -22.284,03 €

Summe -22.284,03 €

32 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

 Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des
Sachwertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit
berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt

Seite 31 von 32



Musterstr 6, 31000 Musterstadt 

worden sind.

Die  in  der  Gebäudebeschreibung  aufgeführten  Wertminderungen  wegen  zusätzlich  zum
Kaufpreis erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und
die erforderlichen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten)
Modernisierungen  werden  nach  den  Erfahrungswerten  auf  der  Grundlage  für  diesbezüglich
notwendige  Kosten  marktangepasst,  d.  h.  der  hierdurch  (ggf.  zusätzlich  'gedämpft'  unter
Beachtung  besonderer  steuerlicher  Abschreibungsmöglichkeiten)  eintretenden
Wertminderungen quantifiziert. Unverzüglich notwendige Reparaturen werden in voller Höhe
angerechnet.

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg.

Weitere Besonderheiten  2.753,00 €

* Die in der Liegenschaftsgrafik mit F2 bezeichnete 
Fläche ist kein Bauland sondern liegt im 
Aussenbereich und wird mit Grünland zu 2,40 €/m² 
bewertet. F2 = 1.147m²

2.753,00 €

Summe 2.753,00 €

32.1 Ertragswertermittlung Wohnhaus G1

32.1.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das  Modell  für  die  Ermittlung  des  Ertragswerts  ist  in  den  §§  27  –  34  ImmoWertV  21
beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen
(insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als
Rohertrag bezeichnet.  Maßgeblich  für  den  vorläufigen  (Ertrags)Wert  des  Grundstücks  ist
jedoch  der  Reinertrag.  Der  Reinertrag  ermittelt  sich  als  Rohertrag  abzüglich  der
Aufwendungen,  die  der  Eigentümer  für  die  Bewirtschaftung  einschließlich  Erhaltung  des
Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten).

Das  Ertragswertverfahren  fußt  auf  der  Überlegung,  dass  der  dem Grundstückseigentümer
verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des
dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch
Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  der  Reinertrag  für  ein  bebautes  Grundstück  sowohl  die
Verzinsung  für  den  Grund  und  Boden  als  auch  für  die  auf  dem Grundstück  vorhandenen
baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der
Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die
(wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 

Der  Bodenwert ist  getrennt  vom  Wert  der  Gebäude  und  Außenanlagen  i.  d.  R.  im
Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er
sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts
mit  dem  (objektspezifisch  angepassten)  Liegenschaftszinssatz bestimmt.  (Der
Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.)
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Der  auf  die  baulichen  Anlagen  entfallende  Reinertragsanteil  ergibt  sich  als  Differenz
„(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“.

Der  vorläufige  Ertragswert  der  baulichen  Anlagen  wird  durch  Kapitalisierung  (d.  h.
Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen
unter  Verwendung  des  (objektspezifisch  angepassten)  Liegenschaftszinssatzes  und  der
Restnutzungsdauer ermittelt.

Der  vorläufige  Ertragswert  setzt  sich  aus  der  Summe  von  „Bodenwert“  und  „vorläufigem
Ertragswert der baulichen Anlagen“ zusammen.

Ggf.  bestehende  besondere  objektspezifische  Grundstücksmerkmale,  die  bei  der
Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des
Ertragswerts  aus  dem  marktangepassten  vorläufigen  Ertragswert  sachgemäß  zu
berücksichtigen.

Das  Ertragswertverfahren stellt  insbesondere  durch  Verwendung  des  aus  Kaufpreisen
abgeleiteten  Liegenschaftszinssatzes  einen  Kaufpreisvergleich im  Wesentlichen  auf  der
Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar.

32.1.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

33 Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der  Rohertrag  umfasst  alle  bei  ordnungsgemäßer  Bewirtschaftung  und  zulässiger  Nutzung
marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von
den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere
der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen
Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind.

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen,
nachhaltig  gesicherten  Nutzungsmöglichkeiten  ab  und/oder  werden  für  die  tatsächliche
Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt,
sind für  die  Ermittlung  des  Rohertrags  zunächst  die  für  eine  übliche  Nutzung  marktüblich
erzielbaren Erträge zugrunde zu legen.

34 Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21)

Die  Bewirtschaftungskosten  sind  marktüblich  entstehende  Aufwendungen,  die  für  eine
ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der
Gebäude)  laufend  erforderlich  sind.  Die  Bewirtschaftungskosten  umfassen  die
Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten. 

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen,
die  durch  uneinbringliche  Rückstände  von Mieten,  Pachten  und sonstigen  Einnahmen oder
durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen
Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer
Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4
ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV). 

Zur  Bestimmung  des  Reinertrags  werden  vom  Rohertrag  nur  die
Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h.
nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.

35 Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21)

Der  vorläufige  Ertragswert  ist  der  auf  die  Wertverhältnisse  am  Wertermittlungsstichtag
bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer
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erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller
während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse
zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert
des Objekts.

Als  Nutzungsdauer  ist  für  die  baulichen  und  sonstigen  Anlagen  die  Restnutzungsdauer
anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

36 Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der  Liegenschaftszinssatz  ist  eine  Rechengröße  im  Ertragswertverfahren.  Er  ist  auf  der
Grundlage  geeigneter  Kaufpreise  und  der  ihnen  entsprechenden  Reinerträge  für  mit  dem
Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den
Grundsätzen  des  Ertragswertverfahrens  als  Durchschnittswert  abgeleitet  (vgl.  §  21  Abs.  2
ImmoWertV  21).  Der  Ansatz  des  (marktkonformen)  objektspezifisch  angepassten
Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass
das  Ertragswertverfahren  ein  marktkonformes  Ergebnis  liefert,  d.h.  dem  Verkehrswert
entspricht.

Der  Liegenschaftszinssatz  übernimmt  demzufolge  die  Funktion  der  Marktanpassung  im
Ertragswertverfahren.  Durch  ihn  werden  die  allgemeinen  Wertverhältnisse  auf  dem
Grundstücksmarkt erfasst.

37 Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt  werden kann.
Als  Restnutzungsdauer  ist  in  erster  Näherung  die  Differenz  aus  'üblicher
Gesamtnutzungsdauer'  abzüglich  'tatsächlichem  Lebensalter  am  Wertermittlungsstichtag'
zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt),
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden
oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des
Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt
unterstellt werden. 

38 Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend
berücksichtigen,  ist  zur  Ermittlung  des  marktangepassten  vorläufigen  Ertragswerts  eine
zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

39 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter  den  besonderen  objektspezifischen  Grundstücksmerkmalen  versteht  man  alle  vom
üblichen  Zustand  vergleichbarer  Objekte  abweichenden  individuellen  Eigenschaften  des
Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche
Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen),
grundstücksbezogene  Rechte  und  Belastungen  oder  Abweichungen  von  den  marktüblich
erzielbaren Erträgen).

40 Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische
Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden  sind  auf  unterlassene  Unterhaltungsaufwendungen,  auf  nachträgliche  äußere
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Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für  behebbare Schäden und Mängel  werden die  diesbezüglichen Wertminderungen auf  der
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung
kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen
Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i.  d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

* nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,

* grundsätzlich  keine  Bauschadensbegutachtung  erfolgt  (dazu  ist  die  Beauftragung  eines
Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung
allein  aufgrund  Mitteilung  von  Auftraggeber,  Mieter  etc.  und  darauf  beruhenden
Inaugenscheinnahme  beim  Ortstermin  ohne  jegliche  differenzierte  Bestandsaufnahme,
technischen,  chemischen  o.  ä.  Funktionsprüfungen,  Vorplanung  und  Kostenschätzung
angesetzt sind.
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40.1.1 Ertragswertberechnung Wohnhaus G1

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete

lfd.
Nr.

Nutzung/Lage (m²) (Stck.) (€/m²)
bzw.

(€/Stck.)

monatlich 
(€)

jährlich 
(€)

Wohnhaus Wohnung
EG+OG

193,20 4,90 946,68 11.360,16

Summe 193,20 - 946,68 11.360,16

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt. 

jährlicher  Rohertrag  (Summe  der  marktüblich  erzielbaren  jährlichen
Nettokaltmieten)

11.360,16 €

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters)
(24,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete)  2.726,44 €

jährlicher Reinertrag = 8.633,72 €

Reinertragsanteil des Bodens
2,70 % von 57.700,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei))  1.557,90 €

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 7.075,82 €

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21)
bei LZ = 2,70 % Liegenschaftszinssatz
und RND = 49 Jahren Restnutzungsdauer  26,998

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 191.032,99 €

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  57.700,00 €

vorläufiger Ertragswert = 248.732,99 €

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + -24.873,30 €

marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 223.859,69 €

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale + 2.753,00 €

Ertragswert = 226.612,69 €

rd. 227.000,00 €
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40.1.2 Erläuterung zur Ertragswertberechnung

41 Wohn- bzw. Nutzflächen

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren
sich  an  der  Wohnflächen-  und  Mietwertrichtlinie  zur  wohnwertabhängigen
Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung
insbesondere  für  Mietwertermittlungen  entwickelten  Maßgaben  zur  wohnwertabhängigen
Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche
Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. vgl. Sprengnetter
Immobilienbewertung [2], Teil  1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen
Nutzflächenermittlung.  Die  Berechnungen  können  demzufolge  teilweise  von  den
diesbezüglichen Vorschriften (WoFlV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb
nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

42 Rohertrag

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare
Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter
zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten.

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten
für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 

* aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden,

* aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal

* aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt
aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal und/oder

* aus anderen Mietpreisveröffentlichungen

als  mittelfristiger  Durchschnittswert  abgeleitet  und  angesetzt.  Dabei  werden  wesentliche
Qualitätsunterschiede  des  Bewertungsobjektes  hinsichtlich  der  mietwertbeeinflussenden
Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt.

43 Bewirtschaftungskosten

Die  vom Vermieter  zu  tragenden  Bewirtschaftungskostenanteile  werden  auf  der  Basis  von
Marktanalysen  vergleichbar  genutzter  Grundstücke  (insgesamt  als  prozentualer  Anteil  am
Rohertrag,  oder  auch auf  €/m² Wohn-  oder  Nutzfläche bezogen oder  als  Absolutbetrag je
Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in vgl. Sprengnetter Immobilienbewertung[1], Kapitel
3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde
darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung
der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

44 Liegenschaftszinssatz

Der für das Bewertungsobjekt  angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz
wurde auf der Grundlage

* der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung

* der  verfügbaren  Angaben  des  Oberen  Gutachterausschusses  bzw.  der  Zentralen
Geschäftsstelle,

* des  in  vgl.  Sprengnetter  Immobilienbewertung[1],  Kapitel  3.04  veröffentlichten
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Gesamtsystems  der  bundesdurchschnittlichen  Liegenschaftszinssätze  als  Referenz-  und
Ergänzungssystem,  in  dem  die  Liegenschaftszinssätze  gegliedert  nach  Objektart,
Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts)
angegeben sind, sowie

* eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der
v. g. bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze und/oder

* des  lage-  und  objektabhängigen  Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes  aus  dem
Sprengnetter-Marktdatenportal

bestimmt.

45 Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend
berücksichtigen.  Aus  diesem  Grund  ist  zur  Ermittlung  des  marktangepassten  vorläufigen
Ertragswerts  eine  zusätzliche  Marktanpassung  durch  marktübliche  Zu-  oder  Abschläge
erforderlich.

marktübliche Zu- oder Abschläge Zu- oder Abschlag

prozentuale Schätzung: -10,00 % von (248.732,99 €) -24.873,30 €

Summe -24.873,30 €

46 Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den
Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe
Bestimmungsmodell  verwendet  wurde,  das  auch  der  Ableitung  der  Liegenschaftszinssätze
zugrunde liegt.

Die GND ist aus vgl. Sprengnetter Immobilienbewertung[1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

47 Restnutzungsdauer

Als  Restnutzungsdauer  ist  in  erster  Näherung  die  Differenz  aus  'üblicher
Gesamtnutzungsdauer'  abzüglich  'tatsächlichem  Lebensalter  am  Wertermittlungsstichtag'
zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt),
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden
oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des
Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt
unterstellt werden. 

Zur  Bestimmung  der  Restnutzungsdauer,  insbesondere  unter  Berücksichtigung  von
durchgeführten  oder  zeitnah  durchzuführenden  wesentlichen  Modernisierungsmaßnahmen,
wird das in vgl.  Sprengnetter  Immobilienbewertung[1],  Kapitel  3.02.4 beschriebene Modell
angewendet.

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung.

48 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier  werden die  wertmäßigen Auswirkungen der  nicht  in  den Wertermittlungsansätzen des
Ertragswertverfahrens  bereits  berücksichtigten  Besonderheiten  des  Objekts  insoweit
korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer
etc. mitgeteilt worden sind.

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg.
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Weitere Besonderheiten  2.753,00 €

* Die in der Liegenschaftsgrafik mit F2 bezeichnete 
Fläche ist kein Bauland sondern liegt im 
Aussenbereich und wird mit Grünland zu 2,40 €/m² 
bewertet. F2 = 1.147m²

2.753,00 €

Summe 2.753,00 €

4.9.5 Sachwertberechnung Nebengebäude G1A

Gebäudebezeichnung Wohn- und Geschäftshaus

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) = 600,00 €/m² BGF

Berechnungsbasis

* Brutto-Grundfläche (BGF) x 327,75 m²

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile + 0,00 €

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen
im Basisjahr 2010 

= 196.650,00 €

Baupreisindex (BPI) 17.11.2023 (2010 = 100) x 178,3/100

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen
am Stichtag 

= 350.626,95 €

Regionalfaktor x 0,850

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am
Stichtag

= 298.032,92 €

Alterswertminderung

* Modell linear

* Gesamtnutzungsdauer (GND)

* Restnutzungsdauer (RND)

40 Jahre
15 Jahre

* prozentual 62,50 %

* Faktor x 0,375

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 111.762,34 €

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 111.762,34 €

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen + 0,00 €

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 111.762,34 €

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 0,00 €

vorläufiger Sachwert = 111.762,34 €

Sachwertfaktor ´ 0,72

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + 0,00 €

marktangepasster vorläufiger Sachwert = 80.468,88 €

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale - 13.599,00 €

Sachwert = 66.869,88 €

rd. 66.900,00 €

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg.

Weitere Besonderheiten  -13.599,00 €

* Die Putzfassade des Südwestgiebels entspricht 
nicht den Kriterien des Denkmalschutzes und muss 
wieder abgestemmt werden. Fachwerkfassade 
wieder instand setzen einschl. Gerüstkosten

-9.576,00 €
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* Fachwerk auf Nordwest-Giebel wieder ausmauern 
und verfugen

-2.623,00 €

* Bauantrag für Solarkollektor nachträglich einreichen
(nach Aussage d. Landkreises kommt der 3-fache 
Gebührensatz zur Anwendung)

-1.400,00 €

Summe -13.599,00 €

1.1.1 Ertragswertberechnung Nebengebäude G1A

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete

lfd.
Nr.

Nutzung/Lage (m²) (Stck.) (€/m²)
bzw.

(€/Stck.)

monatlich 
(€)

jährlich 
(€)

Nebengebäude Lagerfl. OG 96,60 1,80 173,88 2.086,56

Werkstatt EG  96,60 8,50 821,10 9.853,20

Summe 193,20 - 994,98 11.939,76

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete
durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 21). Der Einfluss der Mietabweichungen wird als
besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal in der Wertermittlung berücksichtigt (vgl.
§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV 21).

jährlicher  Rohertrag  (Summe  der  marktüblich  erzielbaren  jährlichen
Nettokaltmieten)

11.939,76 €

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters)
(24,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) - 2.865,54 €

jährlicher Reinertrag = 9.074,22 €

Reinertragsanteil des Bodens
2,70 % von 0,00 € (Liegenschaftszinssatz ´ Bodenwert (beitragsfrei)) - 0,00 €

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 9.074,22 €

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21)
bei LZ = 2,70 % Liegenschaftszinssatz
und RND = 15 Jahren Restnutzungsdauer ´ 12,201

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 110.714,56 €

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 0,00 €

vorläufiger Ertragswert = 110.714,56 €

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + -11.071,46 €

marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 99.643,10 €

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale - 13.599,00 €

Ertragswert = 86.044,10 €

rd. 86.000,00 €

1.1.2 Zusammenstellung

Sachwert Wohnhaus G1= 203.000,- €

Ertragswert Wohnhaus G1= 227.000,- €

Ausmittlung SW 67% - EW 33%

(203.000 x 0,67) + (227.000 x 0,33)             210.920,- €

Sachwert Nebengeb.G1A = 66.900,- € Ausmittlung SW 33% - EW 67%
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Ertragswert Nebengeb. G1A = 86.000,- € (66.900 x 0,33) + (86.000 x 0,67)               79.697,- €

Pferdestall G2 ohne Baugenehmigung errichtet Keine Bewertung

Ehemal. Stall G3 DG  ohne  Genehm.  abgerissen
jetzt Ruine bzw. Unterstellplatz

Keine Bewertung

             290.617,- €

ger.       291.000,- €

48.1 Verkehrswert

Der Verkehrswert für das mit einem Wohn- und Nebengebäude bebaute Grundstück in 31000
Musterstadt, Musterstr. 6

Grundbuch Blatt lfd. Nr.
Musterstadt 203

Gemarkung Flur Flurstück
Musterstadt 2 261/4

wird zum Wertermittlungsstichtag 17.11.2023 mit rd.

291.000 €

in Worten: zweihunderteinundneunzigtausend Euro

geschätzt.

Der  Sachverständige  bescheinigt  durch  seine  Unterschrift  zugleich,  dass  ihm  keine
Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger
nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Hildesheim, den 30. April 2024
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49 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software

49.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

BauGB:
Baugesetzbuch

ImmoWertV:
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der
für  die  Wertermittlung  erforderlichen  Daten  –  Immobilienwertermittlungsverordnung  –
ImmoWertV

SW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL)

EW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie – EW-RL)

49.2 Verwendete fachspezifische Software

Das  Gutachten  wurde  unter  Verwendung  des  von  der  Sprengnetter  Real  Estate  Services
GmbH,  Bad  Neuenahr-Ahrweiler  entwickelten  Softwareprogramms  “Sprengnetter-ProSa”
(Stand 22.11.2023) erstellt.
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